
Stadt Esens
Fachbereich 3 - Bauen

Vorlagen-Nr.
ST/359/2013

   

MITTEILUNGSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin
Bau- und Umweltausschuss 28.01.2014

Betreff:

Gewässerschau 2013
- Ergebnisbericht -
 
Sachverhalt:
Die Schau der Gewässer III. Ordnung in der Stadt Esens fand am 05.11.2013 statt. Der Schau-
termin wurde am 14.09.2013 im „Anzeiger für Harlingerland“ und an der Aushangtafel im Rat-
haus bekannt gemacht.

In der Stadt Esens einschließlich Bensersiel gibt es vier Schaubezirke. In jedem Schaubezirk 
haben Ratsmitglieder und Vertreter vom Bauamt die Schaugräben kontrolliert.

Im Schaubezirk I gab es 8 Säumige, im Schaubezirk II 12 Säumige, im Schaubezirk III 1 Säu-
migen und im Schaubezirk IV (Bensersiel) 10 Säumige, die ihre Schaugräben nicht ordnungs-
gemäß gereinigt hatten. Die Säumigen wurden daraufhin mit einer Fristsetzung von 3 Wochen 
vom Bauamt aufgefordert, die Grabenreinigung nachzuholen. Nach der gesetzten Frist wurde 
vom Bauamt eine Nachschau durchgeführt. 
Im Rahmen der Nachschau wurde festgestellt, dass alle Mängel behoben waren.

 
 

Esens, den  15.01.2014

(Egon Janssen)

Abstimmungsergebnis:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
VA Ja: Nein: Enth.:
RAT Ja: Nein: Enth.:

Anlagenverzeichnis:

- 1 -



- 2 -
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